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Editorial 
Wir begrüßen Sie herzlich zur dritten 
Ausgabe 2014 des “IFRS-Bulletin”, mit der 
wir Sie über aktuelle und bedeutsame 
Entwicklungen der IFRS informieren wol-
len. 

Im Juni 2014 ist der am 20. Mai 2013 vom 
IASB herausgegebene IFRIC Interpretation 
21 Levies in EU-Recht übernommen wor-
den. Ebenfalls hat der DRSC zum IASB-
ED/2014/1 Disclosure Initiative - Proposed 
amendments to IAS 1 Stellung genommen. 
Zudem hat der DRSC gemeinsam mit der 
EFRAG eine Befragung zur künftigen Lea-
singbilanzierung durchgeführt. Weiterhin 
hat EFRAG das vom IASB veröffentlichte 
Diskussionspapier Accounting for Dynamic 
Risk Management: A portfolio Revaluation 
Approach to Macro 

Hedging herausgegeben. Außerdem hat 
EFRAG sich zum Post-Implementation 
Review of IFRS 3 Business Combinantion 
auf Anfrage des IASB gemeldet. 

Im Blickpunkt des Bulletin werden in die-
ser Ausgabe Neuerungen des IFRS 15 Re-
venue Recognition from contracts with 
costumers, der am 28. Mai vom IASB ver-
öffentlich worden ist, thematisiert. 

Unsere Fachmitarbeiter der Zentralabtei-
lung Rechnungslegung der BDO stehen 
Ihnen jederzeit gerne für weitere Aus-
künfte zur Verfügung und beraten Sie 
natürlich gerne in allen weiteren Fragen 
zur nationalen und internationalen Rech-
nungslegung mit Bedeutung für Ihr Unter-
nehmen. 

 

 

mailto:zar@bdo.de
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN EU-
RECHT 

1.1 Übernahmen in EU-Recht 

Im 2. Quartal 2014 am 13. Juni erfolgte die Über-

nahme von IFRIC Interpretation 21 Levies (herausge-

geben am 20.05.2013) in EU-Recht. 

1.2 Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards steht 
noch aus: 

• IFRS 15 Revenue Recognition from contracts with 
costumers (herausgegeben am 28.05.2014) 

• IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 
(herausgegeben am 30.01.2014) 

• Defined Benefit Plans: Employee Contributions - 
Amendments to IAS 19 (herausgegeben am 
21.11.2013) 

• Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle 
(herausgegeben am 12.12.2013) 

• Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle 
(herausgegeben am 12.12.2013) 

2. ENFORCEMENT IM DEUTSCH-
SPRACHIGEN RAUM 

2.1 BaFin Jahresbericht 2013 veröffent-
licht 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) hat am 20. Mai 2014 ihren Jahresbericht 

2013 veröffentlicht. In dem Bericht wird jährlich 

über die wichtigsten Entwicklungen auf deutschspra-

chiger Ebene, die Tätigkeit der BaFin und über sta-

tistische Angaben zu Märkten und Unternehmen un-

terrichtet. Im aktuellen Jahresbericht 2013 wird 

über das historisch niedrige Zinsniveau in Kombinati-

on mit anhaltenden hohen Liquiditätshilfen berich-

tet, welches Finanzakteure in Schwierigkeiten 

bringt. Zudem sind wichtige Reformwerke zur Ban-

ken,- Versicherungs- und Wertpapieraufsicht vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen, die aus der Fi-

nanzkrise gezogen worden sind, auf dem Weg der 

Verabschiedung oder zumindest in Vorbereitung. Im 

Juni 2013 ist von der Europäischen Kommission etwa 

die Eigenmittelrichtlinie CRD IV (Capital 

Requirements Directive IV) veröffentlicht worden.  

2.2 BaFin führt Stresstest 2014 durch 

Die BaFin hat auch einen Stresstest 2014, wie zuvor 

auch in 2013, zur Risikotragfähigkeit der deutschen 

Versicherungswirtschaft zum 31.12.2013 durchgeführt. 

Die Ergebnisse des Tests lassen auf eine stabile Versi-

cherungsbranche schließen. Wie im Jahre 2013 haben 

die Versicherer den Stresstest bestanden. 

3. AKTIVITÄTEN DES IDW UND DRSC 

3.1 IDW RS HFA 40: Wertminderung von 
Vermögenswerten nach IAS 36 

Am 16. Juni 2014 hat das Institut der Wirtschaftsprüfer 

e.V. (IDW) den Entwurf einer Stellungnahme zur Rech-

nungslegung, Einzelfragen zur Wertminderung von 

Vermögenswerten nach IAS 36 - IDW ERS HFA 40, ver-

öffentlicht. Hintergrund sind die komplexen Regelun-

gen zur Wertminderung von Vermögenswerten nach 

IAS 36, die zahlreiche, komplexe Anwendungsfragen 

aufwerfen. Das IDW will mit der Stellungnahme die 

Anwender in der Praxis unterstützen. Gegenstand 

dieses Entwurfs sind Schätzung der künftigen Zah-

lungsströme, Behandlung von Ertragsteuern, Ermitt-

lung des Kapitalisierungszinssatzes, Abgrenzung von 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, Allokation und 

Reallokation des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie 

Anhangangaben. 

3.2 IDW nimmt Stellung zum E-DRS 29: 
Konzerneigenkapital 

Das IDW hat eine Stellungnahme zum vom Deutsche 

Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) 

International Accounting Standards Board (IASB) veröf-

fentlichten E-DRS 29: Konzerneigenkapital abgegeben. 

Hierin äußert sich das IDW u.a. kritisch, da der Ent-

wurf angabegemäß stark aus der Perspektive des Jah-

resabschlusses eines Mutterunternehmens geschrieben 

worden ist. Im Gegensatz dazu fehlen dem DRSC Aus-

führungen zu konzernspezifischen Sachverhalten mit 

Bezug zum Konzerneigenkapital. Darüber hinaus weist 

das IDW darauf hin, dass eine Überarbeitung des 

Entwurfstandards, der künftig DRS 7 ersetzen soll, erst 

nach vollständiger Überarbeitung des DRS 4: Unter-

nehmenserwerbe im Konzernabschluss stattfinden 

sollte, da zwischen den Standards eine Vielzahl von 

Berührungspunkten bestehen. 

3.3 IDW äußert sich zu Post-Implementation 
Review: IFRS 3 Business Combinations 

Am 30. Mai äußert sich das IDW zum IASB Request for 

Information Post-implementation Review: IFRS 3 Busi-

ness Combinations. Im Januar 2014 hat der Internatio-

nal Accounting Standards Board (IASB) um Mitteilung 

gebeten, welche Auswirkungen mit der Einführung von 

IFRS 3 (2008) aus Sicht der Ersteller, Prüfer und ande-

ren Abschlussadressaten einhergehen. Darüber hinaus 

möchte der IASB erfahren, welche Anwendungsprob-

leme in der Praxis zurzeit bestehen. Wie bereits zuvor 
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äußert das IDW seine Bedenken in Bezug auf die An-

wendung des Impairment-only-Ansatzes für erworbene 

Geschäfts- oder Firmenwerte. Vielmehr ist das IDW 

der Ansicht der Geschäfts- und Firmenwert sollte 

planmäßig abgeschrieben werden. 

3.4 DRSC-Hinweis auf IFRS IC-Entscheidung 

Das DRSC hat im Mai 2014 auf eine Entscheidung des 

IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) hingewiesen. 

Mit dem veröffentlichten Hinweis soll klargestellt 

werden, wie bei der Bilanzierung gemäß IAS 12 mit 

Verlustvorträgen in einem Rechtsraum, in dem eine 

Mindestbesteuerung vorgesehen ist, umgegangen wer-

den soll. 

3.5 DRSC und EFRAG: Zusätzliche Befragung 
zu künftiger Leasingbilanzierung 

Das DRSC und die European Financial Reporting Adviso-

ry Group (EFRAG) haben gemeinsam mit den nationa-

len Standardsetzern aus Frankreich, Großbritannien 

und Italien einen kurzen Fragebogen herausgegeben, 

der sich auf die künftige Leasingbilanzierung konzen-

triert. Insbesondere wird in dem Fragebogen sowohl 

auf die Definition eines Leasingverhältnisses als auch 

auf die unterschiedlichen Bilanzierungsmodelle für 

Leasingnehmer eingegangen. Der Fragebogen soll bis 

zum 22. August 2014 ausgefüllt werden. 

3.6 DRSC äußert sich zu Post-Implementation 
Review: IFRS 3 Business Combinations 

Auch das DRSC hat eine Stellungnahme zum IASB Re-

quest for Information Post-implementation Review: 

IFRS 3 Business Combinations veröffentlicht. Hierbei 

bringt der DRSC seine Auffassung zum Ausdruck, dass 

die Bilanzierungsanforderungen und die Leitlinien in 

IFRS einer Kosten-Nutzen-Analyse nicht standhalten. In 

Folge der Anforderungen von IFRS 3 sind die Kosten 

signifikant gestiegen. Viele Anwender konsultieren 

Experten, um den Anforderungen gerecht zu werden. 

Unerwartete Kosten betreffen u.a. die Definition eines 

business, stufenweiser Erwerb von Anteilen und die 

Bilanzierung bei Kontrollverlust. 

3.7 DRSC äußert sich zu IFRS IC- Entschei-
dung im Zusammenhang mit IAS 32 

Im März 2014 erreichte das IFRS IC die Fragestellung, 

wie ein hybrides Finanzinstrument durch den Gläubi-

ger gemäß IAS 32 zu klassifizieren ist, d.h. entweder 

als Fremd- oder Eigenkapital. Während das IFRS IC 

keine Notwendigkeit einer Klarstellung vorsah, da der 

Sachverhalt nicht weitverbreitet und zu spezifisch ist, 

glaubt das DRSC im vorliegenden Fall, dass eine Klar-

stellung unbedingt notwendig ist. Künftig sollen nach 

Ansicht des DRSC solche Fragestellung nicht mehr 

fallweise, sondern im Rahmen einer umfassenden 

Klarstellung beantwortet werden. 

3.8 DRSC nimmt Stellung zu EFRAGs Short 
Discussion Series Paper 

In der neu initiierten Publikationsreihe „Short Discus-

sion Series“ setzt sich die EFRAG mit problematischen, 

seit längerem ungelösten rechnungslegungsbezogenen 

Fragestellungen auseinander und fordert im Rahmen 

von Diskussionspapieren zur öffentlichen Diskussion 

auf. Gegenstand des ersten Diskussionspapiers bildet 

die Anwendung der equity-Methode. Um ein einheitli-

ches Verständnis der konzeptionellen Basis herbeizu-

führen und Unterschiede in der Bilanzierungspraxis zu 

vermeiden, befasst sich das Diskussionspapier mit der 

Fragestellung, ob es sich um eine Bewertungsmethode 

oder eine Ein-Zeilen-Konsolidierung bzw. um eine 

Kombination aus beiden Konzepten handelt. Am 12. 

Mai 2014 hat das DRSC nun zu der Problematik Stellung 

genommen. Im Allgemeinen unterstützt das DRSC die 

neue Publikationsreihe, hält aber die Fragestellung der 

EFRAG für nicht zielführend. Nach Ansicht der Bera-

tungsgruppe werden zahlreiche Fragen rund um die 

equity-Methode bestehen bleiben. 

3.9 DRSC veröffentlicht Jahresbericht 2013 

Am 14. April hat das DRSC seinen Jahresbericht 2013 

veröffentlicht. Den Adressaten wird hier ein alljährli-

cher umfassender Einblick in die nationale sowie in-

ternationale Tätigkeit der DRSC gewährt. In 2013 ist 

u.a. ein neues Forum für Bilanzierungsstandards 

(Accounting Standards Advisory Forum, ASAF) gegrün-

det worden. Das DRSC arbeitet mit dem neuen Forum 

zusammen. Außerdem wird auch auf die in 2013 ange-

stoßene EFRAG-Reform eingegangen, da die Umset-

zung dieser auch mit personellen und finanziellen 

Folgen für das DRSC einhergehen wird. Das Kapitel 

„Deutsche Rechnungslegungs Standards (DRS)“ hebt 

hervor, dass der E-DRS 28: Kapitalflussrechnung in 

großen Schritten vorangetrieben worden ist. Am 19. 

Februar ist DRS 21: Kapitalflussrechnung als beinah 

endgültiger Standard veröffentlicht worden. Bereits 

am  8. April 2014 ist der Standard durch das Bundes-

ministerium der Justiz bekannt gemacht worden. 
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4. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 
EBENE 

4.1 EFRAG veröffentlicht Entwurf-
Stellungnahme zu Macro Hedging 

In Folge des vom IASB herausgegebenen Diskussionspa-

piers zum Neubewertungsansatz für Portfolien beim 

Macro Hedging (DP/2014/1 Bilanzierung dynamischer 

Risikomanagementtätigkeiten – ein Neubewertungsan-

satz für Portfolien bei Macro Hedging), hat die EFRAG 

eine Entwurfs-Stellungnahme veröffentlicht. Von der 

europäischen Beratungsgruppe werden die Bemühun-

gen des IASB die Risikomanagementpraxis der Banken 

umfassend zu analysieren und neue Ansätze für deren 

bilanzielle Abbildung zu suchen, gelobt. Die EFRAG 

befürwortet das neue Modell für die Bilanzierung von 

Sicherungsbeziehungen für offene Portfolien, die auf 

Nettorisikobasis gesteuert werden. Hingegen lehnt die 

Beratungsgruppe eine Ausweitung des Anwendungsbe-

reichs, wie in dem Diskussionspapier DP/2014/1 vom 

IASB vorgeschlagen, ab. Laut Diskussionspapier sollen 

nicht mehr nur offene Portfolien betrachtet werden, 

sondern alle Portfolien, die dynamisch gesteuert wer-

den. Die EFRAG glaubt nicht, dass der vorgeschlagene 

Ansatz zu entscheidungsnützlichen Informationen 

führt. 

4.2 EFRAG liefert Rückmeldung zu Post-
Implementation des IFRS 3 

Am 25. Juni 2014 hat die EFRAG Stellung auf die Bitte 

des IASBs Informationen zum Post-Implementation 

Review: IFRS 3 Business Combinations reagiert. Die 

Beratungsgruppe veröffentlicht jeweils ein Dokument 

zu Rückmeldungen der Ersteller sowie eines zu denen 

der Adressaten. Die EFRAG übermittelt in den Doku-

menten Rückmeldungen, die im Rahmen von Einbin-

dungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den 

nationalen Standardsetzern sowie anderen 

Adressatentreffen eingeholt werden konnten. Die 

Meinung der Ersteller ist mithilfe der nationalen Stan-

dardsetzer von Deutschland, Frankreich, Großbritanni-

en und Italien, im Rahmen eines Fragebogens einge-

holt worden. Auf Basis der Rückmeldungen ist zusam-

menfassend festzuhalten, dass u.a. die Definition 

eines Geschäftsbetriebs in IFRS 3 zu allgemein gehal-

ten ist. 

4.3 Neue EFRAG-Struktur ab 31. Oktober 2014 

Die EFRAG hat am 16. Juni in der eigenen Generalver-

sammlung die sieben gegenwärtigen EFRAG-

Mitgliedsorganisationen, die überarbeitete Satzung 

und die überarbeiteten Regeln für die internen Hand-

lungsabläufe verabschiedet. Es sind auch acht neue 

Mitglieder berufen worden, unter ihnen das DRSC. Die 

überarbeite Satzung und die neuen Vorschriften treten 

ab 31. Oktober 2014 in Kraft und basieren auf den 

Empfehlungen des Maystadt Berichts. Aus den Empfeh-

lungen aus dem Bericht ist auch die Idee der Einrich-

tung eines neuen EFRAG Boards entstanden, welches 

für alle Positionen von EFRAG verantwortlich sein 

wird. Ziel ist es, dass Europa mit einer Stimme auf 

Grundlage eines konsensbasierten Entscheidungspro-

zesses Aussagen zur Rechnungslegung trifft. 

4.4 EFRAG bittet um Stellungnahmen zu Än-
derungen an IAS 16 und IAS 38 

Der IASB hat am 12. Mai 2013 Änderungen an IAS 16 

und IAS 38 (Klarstellung akzeptabler Abschreibungsme-

thoden) veröffentlicht. Mit den Änderungen werden 

dem Ersteller Leitlinien an die Hand gegeben, welche 

Methoden für die Abschreibung von Sachanlagen und 

immateriellen Vermögenswerten verwendet werden 

können. In diesem Zusammenhang bittet die Bera-

tungsgruppe die interessierte Öffentlichkeit sowohl um 

Stellungnahme zur Einschätzung der Änderungen vor 

dem Hintergrund einer Übernahme in EU-Recht als 

auch um eine Einschätzung der Kosten/Nutzen-

Postulats bei Übernahme der Änderungen in EU-Recht. 

EFRAG selbst zieht eine positive Übernahmeempfeh-

lung in Betracht. 

4.5 EFRAG bittet um Stellungnahmen zu Än-
derungen an IFRS 11 

Mit Bilanzierung von Erwerben von Anteilen an einer 

gemeinsamen Geschäftstätigkeit (Änderungen an IFRS 

11) wird der Standard dahingehend verändert, dass 

der Erwerber von Anteilen an einer gemeinsamen 

Tätigkeit, die einen Geschäftsbetrieb im Sinne des 

IFRS 3 darstellt, auch alle Vorschriften hinsichtlich der 

Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen 

nach IFRS 3 und anderen IFRS beachten muss, es sei 

denn es ergibt sich ein Widerspruch zu den Leitlinien 

in IFRS 11 (mehr hierzu in Kapitel 5). In diesem Zu-

sammenhang bittet die EFRAG ebenfalls um Stellung-

nahme zur Übernahmeempfehlung und der Kosten 

bzw. Nutzen aus Sicht des Anwenders und der interes-

sierten Öffentlichkeit. Die Beratungsgruppe hat ihre 

Übernahmeempfehlung bereits ausgesprochen.  

4.6 Ergebnisse der begrenzten Umfrage zu 
ED Leases veröffentlicht 

EFRAG hat in Zusammenarbeit mit den nationalen 

Standardsetzern aus Deutschland (DRSC), Frankreich 

(ANC), Großbritannien (FRC) und Italien (OIC) eine 
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(begrenzte) Umfrage zu dem Änderungsentwurf des 

IASB zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen beim 

Leasingnehmer durchgeführt. Hintergrund war eine 

Anfrage des IASB, wie das bestehende Modell beim 

Leasingnehmer erleichtert werden könnte. Daraufhin 

ist unter der Leitung des EFRAG eine Umfrage gestar-

tet worden, deren Ergebnisse in dem nun veröffent-

lichten „Exposure Draft Leases (2013) Simplifications 

to the accounting model for lessees Limited survey 

conducted by EFRAG and National Standard Setters in 

February 2014“ offengelegt wurden. Insgesamt sind 44 

Antworten aus 10 Ländern, vorwiegend von europäi-

schen, börsennotierten Unternehmen eingegangen. Die 

betreffenden Branchen sind Einzelhandel, Automobil-

branche, Telekommunikation sowie Transport und 

Logistik. Unter anderem besteht Einigkeit darüber, 

dass die Vorschläge des ED eine Erhöhung der Komple-

xität bedeuten und somit einem ausgewogenem Kos-

ten/Nutzen- Verhältnis entgegenstehen. Eine Mehrheit 

befürwortet weitere Ausnahmen vom Anwendungsbe-

reich als die bislang vorgesehene für short-term 

leases. 

4.7 EFRAG-Jahresbericht 2013 veröffentlicht 

Am 16. Mai hat die europäische Beratungsgruppe ihren 

Jahresbericht für 2013 veröffentlicht. Wie jedes Jahr 

wird in dem Bericht über die Bemühungen der EFRAG 

zur Verbesserung des europäischen Einflusses auf die 

Entwicklung der IFRS berichtet. Darüber hinaus wird 

auch, wie bereits in Kapitel 4.3 näher beschrieben, die 

neue Struktur der europäischen Beratungsgruppe er-

läutert.  

4.8 ESMA veröffentlicht neuen Auszug aus 
Enforcement-Datenbank 

Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) 

hat Anfang April 2014 ihren bislang 15. Auszug aus der 

Enforcement-Datenbank EECS veröffentlicht. In dem 

Auszug sind insgesamt 10 Entscheidungen zu verschie-

denen IFRS angeführt. Zu folgenden Themen wurden 

u.a. Entscheidungen getroffen: 

• IFRS 3: Klassifizierung bedingter Gegenleistungen 

(contingent consideration) bei fortlaufendem An-

stellungsverhältnis des Veräußerers über die 

Earn-Out-Phase. 

• IFRS 5: Definition eines aufgegebenen Geschäfts-

bereiches im Zusammenhang mit der Abgrenzung 

einer  CGU mit Bezug auf den Verkauf einzelner 

Lizenzen. 

• IAS 36: Identifikation und Abgrenzung einer CGU 

mit Bezug auf (jeden) Händler und die jeweiligen 

Einzelhandelsbranchen eines Unternehmens. 

• IAS 40: Berücksichtigung des rechtlichen Status 

von Grund und Boden bei der Bestimmung des 

beizulegenden Zeitwerts von Grund und Boden 

sowie der Klassifikation der Immobilie. 

5. AKTIVITÄTEN DES IASB 

5.1  Aktualisiertes Arbeitsprogramm des IASB  

Im Nachgang zu seiner letzten Sitzung hat der IASB 

zum 26. Juni 2014 sein Arbeitsprogramm aktualisiert. 

5.2 IASB veröffentlicht Änderungen an IFRS 
11 

Die beschlossene Änderung an IFRS 11 - Accounting for 

Acquisitions of Interests in Joint Operations - befasst 

sich mit der Bilanzierung des Erwerbs von Anteilen an 

einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, die einen Ge-

schäftsbetrieb darstellt. Im derzeitigen IFRS 11 Joint 

Arrangements finden sich keine Leitlinien zur Bilanzie-

rung von Erwerben von Anteilen an einer gemeinsamen 

Geschäftstätigkeit, wenn diese einen Geschäftsbetrieb 

i.S.d. IFRS 3 darstellt. Die Änderungen treten für Ge-

schäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 

2016 beginnen. Die Änderungen sind prospektiv anzu-

wenden. Eine EU-Übernahme steht noch aus. 

5.3 IASB veröffentlicht Diskussionspapier 
zum Macro Hedging 

Der IASB hat bereits im November 2013 im Rahmen der 

Überarbeitung der Regelungen zu Finanzinstrumenten 

einen neuen Abschnitt „Sicherungsbeziehungen“ an 

IFRS 9 veröffentlicht. Aspekte zum Thema Macro-

Hedging wurden dort noch ausgeklammert. Das nun 

Mitte April veröffentlichte Diskussionspapier (Discussi-

on Paper DP/2014/1 - Accounting for Dynamic Risk 

Management: a Portfolio Revaluation Approach to 

Macro Hedging) beschäftigt sich inhaltlich mit dem 

bislang fehlenden Bilanzierungsmodell für dynami-

schen Sicherungsstrategien auf Portfoliobasis. Auf 

Basis des Diskussionspapiers sollen mögliche Alternati-

ven eruiert werden, insbesondere wird der Neubewer-

tungsansatz (sog. Portfolio Revaluation Approach 

(PRA)) hervorgehoben. Ein bestehendes, designiertes 

Portfolio von Grundgeschäften soll um Änderungen des 

gesicherten Risikofaktors angepasst werden. Der IASB 

bittet zu den im Detail im Diskussionspapier dargeleg-

ten Fragestellungen um schriftliche Rückmeldungen 

bis zum 17. Oktober 2014. 

5.4  IASB veröffentlicht Änderungen an IAS 16 
und IAS 38 

Eine weitere veröffentlichte Änderung des IASB be-

trifft IAS 16 und IAS 38 bzgl. einer Klarstellung zu 
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akzeptablen Abschreibungsmethoden (Clarification of 

Acceptable Methods of Depreciation and Amortisati-

on). Inhalt der Änderung sind zusätzliche Leitlinien in 

Bezug auf zulässige Abschreibungsmethoden bei Sach-

anlagen (IAS 16) und immateriellen Vermögenswerten 

(IAS 38). Nach derzeitiger Konzeption soll sich die 

zugrunde gelegte Abschreibungsmethode am erwarte-

ten Verbrauch des künftigen wirtschaftlichen Nutzens 

eines Vermögenswerts orientieren, wobei das Unter-

nehmen eine Methode zu wählen hat, die den erwarte-

ten Nutzenverlauf am besten widerspiegelt (i.d.R 

linear, aber auch degressiv oder leistungsabhängig 

möglich). Durch die Änderung an IAS 16 wird eine 

Abschreibung auf Basis der erwarteten Erlöse ausge-

schlossen. (Umsatz)Erlöse spiegeln die Erzeugung des 

erwarteten wirtschaftlichen Nutzens aus der Ge-

schäftstätigkeit wider und nicht den Verbrauch des 

erwarteten wirtschaftlichen Nutzen eines materiellen 

Vermögenswerts. Somit sind an der künftigen Erlöser-

wartung ausgerichtete Methoden nach IAS 16 nicht 

zulässig. An IAS 38 ist eine entsprechende Änderung 

vorgenommen worden, jedoch als widerlegbare Ver-

mutung aufgenommen.  

5.5 IASB veröffentlicht Änderungen zu IAS 16 
und IAS 41 

Der IASB hat am 30. Juni 2014 Änderungen an IAS 16 

und IAS 41 (Amendments to IAS 16 and IAS 41: 

Agriculture: Bearer Plants). Mit den Änderungen fallen 

fruchttragende Pflanzen, die nur zur Erzeugung land-

wirtschaftlicher Produkte verwendet werden, in den 

Anwendungsbereich von IAS 16. Somit können diese 

analog zu Sachanlagen bilanziert werden. Eine frucht-

tragende Pflanze ist definiert als "eine lebende Pflan-

ze, die zur Herstellung oder Lieferung landwirtschaft-

licher Produkte verwendet wird, erwartungsgemäß 

mehr als eine Periode Frucht tragen wird und mit 

Ausnahme des Verkaufs nach Ende der Nutzbarkeit nur 

mit geringer Wahrscheinlichkeit als landwirtschaftli-

ches Produkt verkauft wird.“ Die Änderungen treten 

für Berichtsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. 

Januar 2016 beginnen; eine vorzeitige Anwendung ist 

zulässig. Die Änderungen sind noch nicht in EU-Recht 

übernommen worden. Eine Übernahme wird im ersten 

Quartal 2015 erwartet. 

5.6 IASB plant Beratungsgruppe zu Wertmin-
derungen von Finanzinstrumenten 

Der IASB plant die Einrichtung einer Beratungsgruppe 

hinsichtlich des Themas „Wertminderung von Finanzin-

strumenten“. Die neuen Wertminderungsvorschriften 

sollen wahrscheinlich im Juli vom IASB veröffentlicht 

werden. Die Beratungsgruppe soll die Anwender beim 

Übergang auf IFRS 9 hinsichtlich dieses speziellen 

Themas unterstützen, um eine reibungslose Umsetzung 

zu gewährleisten. 

5.7 IASB veröffentlicht ED/2014/1 

Der IASB hat am 25. März 2014 den ED/2014/1 

Amendments to IAS 1 (Disclosure Initiative). Im Rah-

men der Disclosure Initiative sind folgende Änderungs-

vorschläge an IAS 1 herausgearbeitet worden: 

• Klarstellung des Wesentlichkeitsgrundsatzes; 

• Klarstellung für die Untergliederung von Ab-

schlussposten in der Bilanz und der Gesamter-

gebnisrechnung; 

• Zusätzliche Anforderungen bei der Darstellung 

von Zwischensummen; 

• Klarstellung hinsichtlich der Strukturvorgaben für 

Anhangangaben; 

• Aufhebung von Vorgaben bzgl. Identifizierung 

maßgeblicher Rechnungslegungsmethoden als Be-

standteil der Anhangangaben. 

6. BLICKPUNKT: IFRS 15 - DIE NEUE-
RUNGEN IM ÜBERBLICK 

6.1 Einleitung 

Neben dem Großprojekt IFRS 9, welches - zumindest 

bezogen auf die veröffentlichten Teile - im letzten 

Blickpunkt behandelt worden ist, hat der IASB nun am 

28. Mai 2014 den IFRS 15 Revenue from Contracts with 

Customers veröffentlicht. Bereits im Juni 2002 haben 

sich der IASB und der FASB (Financial Accounting Stan-

dards Board) für ein gemeinsames Projekt entschie-

den. Ziel ist es über die Jahre geblieben, die Erlösrea-

lisierung nach IFRS und US-GAAP zu vereinheitlichen 

und bezogen auf die IFRS Inkonsistenzen zwischen den 

derzeit noch geltenden IAS 18 Revenue und IAS 11 

Construction Contracts zu beseitigen. Insgesamt sollen 

durch den neuen IFRS 15, der sich mit dem Ansatz, der 

Bewertung und den Angaben von Umsätzen auseinan-

dersetzt, folgende Standards ersetzt werden: 

• IAS 11 Fertigungsaufträge 

• IAS 18 Umsatzerlöse 

• IFRIC 13 Kundenbindungsprogramme 

• IFRIC 15 Verträge über die Errichtung von Immo-

bilien 

• IFRIC 18 Übertragung von Vermögenswerten 

durch einen Kunden 

• SIC-31 Umsatzerlöse – Tausch von Werbedienst-

leistungen 
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Der neue Standard ist rückwirkend erstmalig für Ge-

schäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. 

Januar 2017 beginnen. Es sind vereinfachende Über-

gangsvorschriften für die retrospektive Anwendung 

vorgesehen. Die beiden Standardsetter haben zudem 

in Form einer Implementierung einer Beratungsgruppe 

vorgesorgt. Diese soll helfen potenzielle Schwierigkei-

ten und Probleme bei der Anwendung zu beheben. Den 

europäischen Anwender betrifft dies derzeit noch 

nicht, da eine Übernahme in EU-Recht noch aussteht.  

6.2 Die Neuerungen im Überblick 

Im Gegensatz zu den in den verschiedenen Standards 

enthaltenen Einzelregelungen mit unterschiedlichen 

Prinzipien vereint IFRS 15 nun ein umfangreiches fünf-

stufiges Erlösrealisierungsmodell. Das Modell folgt dem 

Prinzip, dass ein Unternehmen Erlöse in der Höhe 

erfassen soll, in der für die übernommene Leistungs-

verpflichtungen, d.h. die Übertragung von Waren bzw. 

die Erbringung von Dienstleistungen, eine Gegenleis-

tung erwartet wird.  

1. Schritt: Identifizierung des Vertrags mit dem Kun-

den 

Voraussetzung für die Erfassung von Umsatzerlösen ist 

das Bestehen eines Vertrags auf schriftlicher oder 

mündlicher Basis. Verträge ziehen durchsetzbare 

Rechte und Verpflichtungen nach sich. 

2. Schritt: Identifizierung der eigenständigen Leis-

tungsverpflichtungen  

Nicht der abgeschlossene Vertrag selbst ist Bilanzie-

rungsobjekt. Abzustellen ist auf vertraglich spezifizier-

te Leistungsverpflichtungen, die im Rahmen des Ver-

trags von einer Partei zu erbringen sind. Eine Leis-

tungsverpflichtung gilt als klar abgrenzbar, wenn dem 

Kunden aus der Leistungszusage, d.h. aus den Waren 

oder den Dienstleistungen, direkt oder im Zusammen-

hang mit anderen zur Verfügung stehenden Ressourcen 

ein Nutzen entsteht. Sollte eine Trennbarkeit mehre-

rer Leistungsverpflichtung nicht möglich sein, sind die 

Waren und Dienstleistungen zu einem „Bündel“ zu-

sammenzufassen, welches dann für sich gesehen ab-

grenzbar ist.  

3. Schritt: Bestimmung des Transaktionspreises 

Als Transaktionspreis wird die Gegenleistung bezeich-

net, die ein Unternehmen der Erwartung nach von der 

anderen Partei für die Übertragung von Waren oder 

die Erbringung von Dienstleistungen erhält. Bei der 

Bestimmung des Transaktionspreises müssen folgende 

Komponenten Berücksichtigung finden: 

• Variable Gegenleistungen und Beschränkung zu 

deren Schätzung, 

• Finanzierungskomponenten, die im Vertrag ent-

halten sind, 

• Tauschgeschäfte, 

• an den Kunden zu entrichtende Gegenleistungen. 

Die Vorgaben sind an dieser Stelle im Allgemeinen 

nicht neu. Bei den Beschränkungen zur Schätzung 

sieht IFRS 15 entweder die Schätzung im Sinne eines 

Erwartungswerts oder im Sinne des wahrscheinlichs-

ten Werts vor. Zu beachten ist, dass Unsicherheiten in 

Bezug auf den Transaktionspreis durch variable Ge-

genleistungen nicht unbegrenzt Berücksichtigung fin-

den sollten. In Folge der Schätzung dürfen sich näm-

lich keine wesentlichen Umsatzanpassungen ergeben. 

Der Standard führt mehrere Faktoren auf, bei denen 

eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Umsatzkorrektur 

besteht. In diesem Fall muss geprüft werden, ob eine 

Umsatzrealsierung überhaupt zulässig ist. 

4. Schritt: Verteilung des Transaktionskostenpreises 

auf die einzelnen definierten Leistungsverpflichtungen 

Die Verteilung des Gesamtentgelts, welches als Gegen-

leistung vertraglich vorgegeben ist, auf die einzelnen, 

separat abgegrenzten Leistungsverpflichtungen erfolgt 

im Verhältnis der jeweiligen Einzelveräußerungspreise. 

5. Schritt: Erlöserfassung bei Erfüllung Leistungsver-

pflichtung 

Das Berichtsunternehmen erfasst Erlöse, wenn oder 

während es seine Leistungsverpflichtung erfüllt. Bei 

der Auslieferung von Waren ist die Vorgabe eindeutig. 

Im Falle von Dienstleistungen wird der Dienst zunächst 

geliefert und unmittelbar vom Kunden verbracht, was 

in der Folge zur Umsatzrealisierung nach IFRS 15 führt. 

6.3 Fazit: Was kommt auf die Anwender zu? 

Das einheitliche in IFRS 15 zur Umsatzrealisierung 
untergebrachte Modell, erleichtert dem Bilanzierer die 
Anwendung schon durch die Tatsache, dass nur ein 
Standard sich dem Themenkomplex annimmt. Viele 
Regelungen unterscheiden sich auch nicht wesentlich 
von den bisherigen Vorschriften. 

Quellen: 

Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-
Kommentar, 12. Aufl. 2014, § 28 (Veröffentlichung im 
Mai 2014) 

Zu der Historie vgl. http://www.drsc.de (Stand: 
12.09.2013) sowie http://www.ifrs.org 

http://www.drsc.de/
http://www.ifrs.org/
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	 die Novation verlangt eine zentrale Gegenpartei als neue Gegenpartei der beiden ursprünglichen Vertragspartner des novierten Derivats;
	 die Vertragsbedingungen des erneuerten Derivats sind lediglich auf solche Änderungen begrenzt, die notwendig sind, um die Novation des Derivats durchführen zu können.
	Die Änderungen werden laut ED sowohl in IAS 39 als auch in IFRS 9 berücksichtigt.
	Quellen:
	Freiberg, PiR 12/2012, S. 400 ff.
	Am 11. März 2013 wurde der neue Entwurf ED/2013/3 - Financial Instruments: Expected Credit Losses veröffentlicht. Der Entwurf enthält überarbeitete Vorschläge zur Erfassung von Wertminderungen bei Finanzinstrumenten innerhalb von IFRS 9. Der Entwurf r...
	Der Entwurf stellt eine Überarbeitung einer Reihe von Vorschlägen dar, die schließlich in den im Januar 2011 erschienenen ED/2011/1 vorgeschlagenen „Good-Book/Bad-Book“-Ansatz mündeten. Dieser Ansatz wurde zwischenzeitlich auf einen sog. „Three-bucket...
	Die Höhe der Risikovorsorge ist nach ED/2013/3 abhängig davon, inwiefern es bei einem Finanzinstrument seit der erstmaligen Erfassung zu einer (deutlichen) Verschlechterung der Bonität gekommen ist. Folgende drei Stufen (stages“) werden unterschieden.
	 Stufe 1: Seit Erstansatz wurde keine bedeutende Verschlechterung der Kreditqualität festgestellt
	 Stufe 2: Seit Erstansatz wurde eine bedeutende Verschlechterung der Kreditqualität festgestellt
	 Stufe 3: Seit Erstansatz wurde eine bedeutende Verschlechterung der Kreditqualität festgestellt und es sind bereits Ausfälle zu verzeichnen
	Auf Stufe 1 ist die Bildung einer Risikovorsorge in Höhe des Barwerts der über die nächsten 12 Monate erwarteten Zahlungsausfälle vorzunehmen (sog. „12 month expected credit loss“). Für die Stufen 2 und 3 ist eine Risikovorsorge in Höhe des Barwerts d...
	Die neuen Vorschläge würden bei endgültiger Verabschiedung in IFRS 9 integriert werden. Stellungnahmen können noch bis zum 5. Juli 2013 beim IASB eingereicht werden.
	5.5. Weitere Untersuchungen zur Ausnahme vom Anwendungsbereich in Bezug auf Portfolio Fair Value Hedge Accounting
	5.6. IASB und FASB machen Fortschritte beim gemeinsamen Leasingprojekt

	IASB und FASB haben sich bei ihrer gemeinsamen Sitzung (31. Januar 2013) hinsichtlich einiger Punkte bei der Klassifizierung von Leasingbestandteilen in einem einheitlichen Vertrag („identification of lease components and the unit of account“) vorläuf...
	5.7. Entwurf zur Erlöserfassung und nachfolgende Beratungen
	6. BLICKPUNKT: Öffentliche Übernahmeangebote
	Der Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft verpflichtet ab einer bestimmte Höhe zur Abgabe eines Angebots für die verbleibenden Anteile (mandatory tender offer - MTO). Eine solche Verpflichtung besteht nicht nur für den deutschen Rechtsraum (§35 Ab...
	Ein öffentliches Angebot über den Erwerb von Wertpapieren kann freiwillig oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgen. Sofern es sich um Anteile eines Unternehmens handelt, dass an einem organisierten Markt zugelassen ist, bestehen in Deut...
	Inwieweit sich für die Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots eine (bilanzielle) Verpflichtung zum Erwerb von Anteilen ergibt, beurteilt sich nach dem Verpflichtungscharakter eines MTO. Für die Bilanzierung einer solchen Verpflichtung kommen die ...
	a) IAS 32 - Finanzielle Verbindlichkeit
	b) IAS 37 - Rückstellung
	Ein Finanzinstrument ist gem. IAS 32.11 definiert als Vertrag, der bei einer Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der Gegenpartei zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt. Für eine finanzielle Verbind...
	Entscheidend für eine mögliche Anwendung von IAS 37 ist die Frage, ob es sich beim MTO um eine „vertragliche Verpflichtung“ oder eine „gesetzliche Pflicht“ handelt. Wird primär der vertragliche Charakter der Vereinbarung betrachtet, greift die Ausnahm...
	Ein öffentliches Erwerbsangebot bedingt eine deutliche Erklärung zum Erwerb von Anteilen. Nach deutschem Zivilrecht stellt dies ein echtes Angebot i.S. von §145 BGB dar, das eine vertragsrechtliche Bindung begründet. Durch das Vorliegen der vertragsre...
	Das IFRS IC votierte in seiner Sitzung im März 2013, mit knapper Mehrheit für die Erfassung einer finanziellen Verbindlichkeit gem. IAS 32 und entspricht damit unserer Auffassung. Als weitere Schritte sieht das IFRS IC eine Übersendung der Staff views...
	Quellen:
	Freiberg, PiR 2012, S. 296 ff.





